	Beachten Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit

	Prüfpunkt
	Geprüft?

	Sie informieren über Themen mit Bezug zu Ihren Aufgaben als Betriebsrat?
	

	Sie haben genau geprüft, ob die Information der Öffentlichkeit über Betriebsinterna zur Erfüllung der Betriebsratsaufgaben erforderlich ist?
	

	Auf persönliche Angriffe und Beleidigungen verzichten Sie in Ihren Darstellungen?
	

	Es werden keine der Geheimhaltungspflicht nach § 79 BetrVG unterworfenen Informationen intern oder extern veröffentlicht?
	

	Sie haben berücksichtigt, dass personenbezogene Daten datenschutzrechtlich geschützt sind?
	

	Kosten Ihrer Öffentlichkeitsarbeit sind erforderlich und verhältnismäßig?
	

	Sie verwenden keine urheberrechtlich geschützten Materialien wie Texte, Fotos, Grafiken, ohne dass Ihnen die Rechte für die beabsichtigte Art der Nutzung nachweisbar vorliegen.
	

	Ein ordnungsgemäßer Beschluss des Betriebsrats für Ihre Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen liegt vor?
	

	Zu finden unter adiuva.de unter der Eingabe des Titels im Suchfeld






